
Allgemeine Liefer-, Leistungs- und Verkaufsbedingungen 
(nachfolgend "Allgemeine Lieferbedingungen" genannt) 
 

 
Schlösser GmbH & Co. KG � Wilhelmstr. 8 � 88512 Mengen, Germany - Status Date: 01/09/2015 

 
Schlösser-Form 7-012 

 
 

Anwendbar im Geschäftsverkehr mit Unternehmen, 
juristischen Personen des öffentlichen Rechts und 
öffentlich-rechtlichen Sondervermögen  

1 Allgemeines  
Unsere Verkaufsbedingungen gelten 
ausschließlich, entgegenstehende oder von 
unseren Verkaufsbedingungen abweichende 
Allgemeine Geschäftsbedingungen des 
Bestellers erkennen wir nur insoweit an, als wir 
ihnen ausdrücklich schriftlich zugestimmt 
haben.  

2 Angebot und Vertragsschluss 

2.1 Unsere Angebote sind freibleibend und 
unverbindlich, es sei denn, dass wir diese 
ausdrücklich in schriftlicher Form als 
verbindlich bezeichnet haben. Annahme-
erklärungen und Bestellungen des Bestellers 
werden, sofern sie als Angebot nach § 145 
BGB zu qualifizieren sind, erst durch unsere 
schriftliche Auftragsbestätigung verbindlich. 
Zur Annahme der Bestellungen des Bestellers 
haben wir ab Eingang der Bestellung 12 
Werktage Zeit.  

2.2 Die zu unserem Angebot im Sinne von 2.1. 
gehörenden Unterlagen wie Abbildungen, 
Zeichnungen etc., sowie die sich daraus 
ergebenden Maß- und Gewichtsangaben sind 
nur annähernd maßgebend, soweit wir sie 
nicht ausdrücklich schriftlich als verbindlich 
bezeichnet haben. Gleiches gilt für Gebrauchs-
angaben. Handelsübliche Toleranzen bleiben 
uns im Rahmen des für den Besteller 
Zumutbaren vorbehalten.    

3 Überlassene Unterlagen 
An allen im Zusammenhang mit der Auftrags-
erteilung dem Besteller überlassenen 
Unterlagen, wie beispielsweise Kalkulationen, 
Zeichnungen etc. behalten wir uns Eigentums- 
und Urheberrechte vor. Diese Unterlagen 
dürfen Dritten nicht zugänglich gemacht wer-
den, es sei denn, wir erteilen hierzu unsere 
ausdrückliche Zustimmung. Soweit wir das 
Angebot des Bestellers nicht innerhalb der in 
Ziffer 2 genannten Frist annehmen, sind diese 
Unterlagen unverzüglich an uns zurück zu 
geben.  

4 Preise und Zahlungsbedingungen 

4.1 Soweit nicht ausdrücklich schriftlich etwas 
anderes vereinbart wurde, gelten unsere 
Preise ab Werk ausschließlich Verpackung 
und zuzüglich Umsatzsteuer in der jeweils 

geltenden Höhe. Kosten der Verpackung 
werden gesondert in Rechnung gestellt.  

4.2 Der Kaufpreis ist innerhalb von 10 Tagen nach 
Lieferung mit 2 % Skonto oder nach 30 Tagen 
netto zu bezahlen. Verzugszinsen werden in 
Höhe von 9 % über dem Basiszinssatz der 
Europäischen Zentralbank berechnet. Verzug 
tritt gem. § 286 Abs. 3 BGB innerhalb von 30 
Tagen nach Fälligkeit und Zugang der 
Rechnung ein. Die Geltendmachung eines 
höheren Verzugsschadens bleibt vorbehalten.  

4.3 Sofern keine Festpreisabrede getroffen wurde, 
bleiben angemessene Preisänderungen 
aufgrund von veränderten Lohn-, Material- und 
Vertriebskosten für Lieferungen, die 3 Monate 
oder später nach Vertragsschluss erfolgen, 
vorbehalten. 

4.4 Haben wir die Aufstellung, Montage oder eine 
sonstige Dienstleistung übernommen und ist 
nicht etwas anderes vereinbart, so trägt der 
Besteller neben der vereinbarten Vergütung 
alle erforderlichen Nebenkosten wie Reise- 
und Transportkosten.   

5 Aufrechnung und Zurückbehaltungsrechte  
Dem Besteller steht das Recht zur 
Aufrechnung nur zu, wenn seine Gegen-
ansprüche rechtskräftig festgestellt oder 
unbestritten sind. Zur Ausübung eines Zurück-
behaltungsrechts ist der Besteller nur insoweit 
befugt, als sein Gegenanspruch auf dem 
gleichen Vertragsverhältnis beruht.  

6 Lieferzeit 

6.1 Lieferzeiten sind grundsätzlich unverbindlich 
und annähernd. Die Lieferfrist beginnt im 
Zweifel mit der Absendung der Auftrags-
bestätigung durch uns.   

6.2 Wir sind zur Lieferung in mehreren (Teil-) 
Liefervorgängen berechtigt, außer dies ist dem 
Besteller unzumutbar.   

6.3 Unsere Lieferungen dürfen Mengenab-
weichungen bis zu 5 % gegenüber dem 
vereinbarten Lieferumfang aufweisen, es sei 
denn, Mengenabweichungen sind ausdrücklich 
und schriftlich ausgeschlossen; Mindermengen 
führen zu quotaler Herabsetzung unserer Ver-
gütung; Mehrmengen zu quotaler Erhöhung. 

6.4 Die Einhaltung von Fristen für Lieferungen 
setzt den rechtzeitigen Eingang sämtlicher 
vom Besteller zu liefernden Unterlagen, 
erforderlichen Genehmigungen und Freigaben, 
insbesondere von Plänen sowie die Einhaltung 
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der vereinbarten Zahlungsbedingungen und 
sonstigen Verpflichtungen durch den Besteller 
voraus. Werden diese Voraussetzungen nicht 
rechtzeitig erfüllt, so verlängern sich die Fristen 
angemessen; dies gilt nicht, wenn wir die 
Verzögerung zu vertreten haben. 

6.5 Ist die Nichteinhaltung von vereinbarten Liefer-
fristen auf höhere Gewalt, z. B. Mobilmachung, 
Krieg, Aufruhr oder ähnliche Ereignisse, z. B. 
Streik, Aussperrung, zurückzuführen, 
verlängern sich die Fristen angemessen. 
Gleiches gilt für den Fall, dass wir nicht 
rechtzeitig und ordnungsgemäß durch einen 
unserer Lieferanten beliefert werden. 

6.6 Kommen wir schuldhaft in Lieferverzug, kann 
der Besteller - sofern er nachweisen kann, 
dass ihm hieraus ein Schaden entstanden ist - 
eine Entschädigung für jede vollendete Woche 
des Verzugs von je 0,5 % insgesamt jedoch 
höchstens 5 % des Nettopreises für den Teil 
der Lieferungen verlangen, der wegen des 
Verzuges nicht in zweckdienlichen Betrieb 
genommen werden konnte. 

6.7 Sowohl Schadensersatzansprüche des Be-
stellers wegen Verzögerung der Leistung als 
auch Schadensersatzansprüche statt der 
Leistung, die über die in Ziffer 6.4. genannten 
Grenzen hinausgehen, sind in allen Fällen 
verzögerter Lieferung, nach Ablauf einer uns 
etwa gesetzten Frist zur Lieferung, aus-
geschlossen. Dies gilt nicht, soweit in Fällen 
des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit oder 
wegen der Verletzung des Lebens, des 
Körpers oder der Gesundheit zwingend 
gehaftet wird. Vom Vertrag kann der Besteller 
im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen 
nur zurücktreten, soweit die Verzögerung der 
Lieferung von uns zu vertreten ist.  

6.8 Der Besteller ist verpflichtet, auf unser 
Verlangen innerhalb einer angemessenen Frist 
zu erklären, ob er wegen der Verzögerung der 
Lieferung vom Vertrag zurücktritt oder auf der 
Lieferung besteht. 

7 Gefahrübergang 

7.1 Die Lieferung erfolgt "ab Werk", sofern wir 
nicht ausdrücklich etwas anderes mit dem 
Besteller vereinbart haben. Die Gefahr des 
zufälligen Untergangs und der zufälligen 
Verschlechterung der durch uns gelieferten 
Sache geht daher, sofern wir nicht 
ausdrücklich schriftlich den Versand oder die 
Montage des Liefergegenstandes über-
nommen haben, mit der Übergabe an die bzw. 
mit der Abholung durch die Transportperson 

auf den Besteller über. Das gilt auch dann, 
wenn Teillieferungen erfolgen. 

7.2 Bei Lieferungen mit Aufstellung und Montage 
geht die Gefahr am Tage der Übernahme im 
eigenen Betrieb oder, soweit vereinbart, nach 
einwandfreiem Probebetrieb auf den Besteller 
über. 

7.3 Wenn der Versand, die Zustellung, der Beginn, 
die Durchführung der Aufstellung oder 
Montage, die Übernahme in eigenen Betrieb 
oder der Probebetrieb vom Besteller zu 
vertretenden Gründen verzögert wird oder der 
Besteller aus sonstigen Gründen in Annahme-
verzug kommt, so geht die Gefahr zum Zeit-
punkt des Eintritts des Annahmeverzugs auf 
den Besteller über. 

8 Eigentumsvorbehalt 

8.1 Wir behalten uns das Eigentum an der 
gelieferten Sache bis zur vollständigen 
Bezahlung sämtlicher Forderungen aus dem 
Liefervertrag vor. Dies gilt auch für alle 
zukünftigen Lieferungen, auch wenn wir uns 
nicht stets ausdrücklich hierauf berufen. Wir 
sind berechtigt, die Ware zurückzunehmen, 
wenn der Besteller sich vertragswidrig verhält. 

8.2 Der Besteller ist verpflichtet, solange das 
Eigentum noch nicht auf ihn übergegangen ist, 
die Ware pfleglich zu behandeln, insbesondere 
ist er verpflichtet, diese auf eigene Kosten 
gegen Diebstahl-, Feuer- und Wasserschäden 
ausreichend zum Neuwert zu versichern. 
Müssen Wartungs- und Inspektionsarbeiten 
durchgeführt werden, hat der Besteller diese 
auf eigene Kosten rechtzeitig auszuführen. So-
lange das Eigentum noch nicht übergegangen 
ist, hat uns der Besteller unverzüglich zu be-
nachrichtigen, wenn der gelieferte Gegenstand 
gepfändet oder sonstigen Eingriffen Dritter 
ausgesetzt ist. Soweit der Dritte nicht in der 
Lage ist, uns die gerichtlichen und außer-
gerichtlichen Kosten einer Klage gem. § 771 
ZPO zu erstatten, haftet der Besteller für den 
uns entstandenen Ausfall. 

8.3 Der Besteller ist zur Weiterveräußerung der 
Vorbehaltsware im normalen Geschäftsverkehr 
berechtigt. Die Forderungen des Abnehmers 
aus der Weiterveräußerung der Vorbehalts-
ware tritt der Besteller schon jetzt an uns in 
Höhe des mit uns vereinbarten Faktura-
Endbetrages (einschließlich Umsatzsteuer) ab. 
Diese Abtretung gilt unabhängig davon, ob die 
Ware ohne oder nach Verarbeitung weiter-
veräußert worden ist. Der Besteller bleibt zur 
Ein-ziehung der Forderung auch nach der 
Abtretung ermächtigt. Unsere Befugnis, die 
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Forderung selbst einzuziehen, bleibt davon un-
berührt. Wir werden jedoch die Forderung nicht 
einziehen, solange der Besteller seinen 
Zahlungsverpflichtungen aus den verein-
nahmten Erlösen nachkommt, nicht in 
Zahlungsverzug gerät und insbesondere kein 
Antrag auf Eröffnung eines Insolvenz-
verfahrens gestellt ist oder Zahlungseinstellung 
vorliegt.  

8.4 Die Be- und Verarbeitung oder Umbildung der 
Ware durch den Besteller erfolgt stets Namens 
und in Auftrag für uns. In diesem Fall setzt sich 
das Anwartschaftsrecht des Bestellers an der 
Ware an der umgebildeten Sache fort. Sofern 
die Ware mit anderen, uns nicht gehörenden 
Gegenständen verarbeitet wird, erwerben wir 
das Miteigentum an der neuen Sache im Ver-
hältnis des objektiven Wertes unserer Ware zu 
den anderen bearbeiteten Gegenständen zur 
Zeit der Verarbeitung. Dasselbe gilt für den 
Fall der Vermischung. Sofern die Vermischung 
in der Weise erfolgt, dass die Sache des Be-
stellers als Hauptsache anzusehen ist, gilt als 
vereinbart, dass der Besteller uns anteilmäßig 
Miteigentum überträgt und das so entstandene 
Alleineigentum oder Miteigentum für uns 
verwahrt. Zur Sicherung unserer Forderungen 
gegen den Besteller tritt der Besteller auch 
solche Forderungen an uns ab, die ihm durch 
die Verbindung der Vorbehaltsware mit einem 
Grundstück gegen einen Dritten erwachsen; 
wir nehmen diese Abtretung jetzt schon an. 

8.5 Wir verpflichten uns, die uns zustehenden 
Sicherheiten auf Verlangen des Bestellers 
freizugeben, soweit ihr Wert die zu sichernden 
Forderungen um mehr als 20 % übersteigt. 

9 Gewährleistung und Mängelrüge sowie 
Rückgriff/Herstellerregress 

9.1 Gewährleistungsrechte des Bestellers setzen 
voraus, dass dieser seinen nach § 377 HGB 
geschuldeten Untersuchungs- und 
Rügeobliegenheiten nachgekommen ist. 

9.2 Mängelansprüche verjähren in 12 Monaten 
nach erfolgter Ablieferung der von uns 
gelieferten Waren bei dem Besteller. Vor 
etwaiger Rücksendung der Ware ist unsere 
Zustimmung einzuholen. Diese Frist gilt nicht, 
soweit das Gesetz gem. §§ 438 Abs. 1 Nr. 2 
(Bauwerke und Sachen für Bauwerke), 479 
Abs. 1 (Rückgriffsanspruch) und 634 a Abs. 1 
Nr. 2 (Baumängel) BGB längere Fristen 
vorschreibt. 

9.3 Sollte trotz aufgewendeter Sorgfalt die von uns 
gelieferte Ware einen Mangel aufweisen, der 
bereits zum Zeitpunkt des Gefahrübergangs 

vorlag, so werden wir die Ware, vorbehaltlich 
fristgerechter Mängelrüge nach unserer Wahl 
nachbessern oder Ersatzware liefern. Es ist 
uns stets Gelegenheit zur Nacherfüllung 
innerhalb angemessener Frist zu geben. 
Rückgriffsansprüche bleiben von vorstehender 
Regelung ohne Einschränkung unberührt. 

9.4 Schlägt die Nacherfüllung fehl, kann der 
Bestseller - unbeschadet etwaiger Schadens-
ersatzansprüche gem. Ziffer 9.8 - vom Vertrag 
zurücktreten oder die Vergütung mindern. 

9.5 Mängelansprüche bestehen nicht bei nur 
unerheblicher Abweichung von der verein-
barten Beschaffenheit, bei nur unerheblicher 
Beeinträchtigung der Brauchbarkeit, bei 
natürlicher Abnutzung oder Verschleiß wie bei 
Schäden, die nach dem Gefahrübergang in-
folge fehlerhafter oder nachlässiger 
Behandlung, übermäßiger Beanspruchung, 
ungeeigneter Betriebsmittel oder aufgrund 
besonderer äußerer Einflüsse entstehen, die 
nach dem Vertrag nicht vorausgesetzt sind. 
Werden vom Besteller oder Dritten 
unsachgemäß Instandsetzungsarbeiten oder 
Änderungen vorgenommen, so bestehen für 
diese und die daraus entstehenden Folgen 
ebenfalls keine Mängelansprüche. 

9.6 Ansprüche des Bestellers wegen der zum 
Zweck der Nacherfüllung erforderlichen Auf-
wendungen, insbesondere Transport-, Wege-, 
Arbeits- und Materialkosten sind aus-
geschlossen, soweit die Aufwendungen sich 
erhöhen, weil die von uns gelieferte Ware 
nachträglich an einen anderen Ort als die der 
Niederlassung des Bestellers verbracht 
worden ist, es sei denn, die Verbringung 
entspricht ihrem bestimmungsgemäßen 
Gebrauch.  

9.7 Rückgriffsansprüche des Bestellers gegen uns 
bestehen nur insoweit, als der Besteller mit 
seinem Abnehmer keine über die gesetzlich 
zwingenden Mängelansprüche hinaus-
gehenden Vereinbarungen getroffen hat. 

9.8 Schadensersatzansprüche des Bestellers 
wegen eines Sachmangels sind aus-
geschlossen. Dies gilt nicht bei arglistigem 
Verschweigen des Mangels, bei Nicht-
einhaltung einer Beschaffenheitsgarantie, bei 
Verletzung des Lebens, des Körpers, der 
Gesundheit oder der Freiheit und bei einer 
vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflicht-
verletzung durch uns. Weitergehende oder 
andere als in diesen AGB geregelten An-
sprüche des Bestellers wegen eines 
Sachmangels sind ausgeschlossen. 
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10 Unmöglichkeit, Vertragsanpassung 

10.1 Soweit die Lieferung unmöglich ist, ist der 
Besteller berechtigt, Schadensersatz zu 
verlangen, es sei denn, dass wir die Un-
möglichkeit nicht zu vertreten haben. Jedoch 
beschränkt sich der Schadensersatzanspruch 
des Bestellers auf 5% des Wertes desjenigen 
Teils der Lieferung, der wegen der 
Unmöglichkeit nicht in zweckdienlichen Betrieb 
genommen werden kann. Diese Beschränkung 
gilt nicht, soweit in Fällen des Vorsatzes, der 
groben Fahrlässigkeit oder wegen der Ver-
letzung des Lebens, des Körpers oder der 
Gesundheit zwingend gehaftet wird. Das Recht 
des Bestellers zum Rücktritt vom Vertrag bleibt 
unberührt.  

10.2 Sofern unvorhergesehene Ereignisse im Sinne 
von Ziffer 6.3.  die wirtschaftliche Bedeutung 
oder den Inhalt der Lieferung erheblich 
verändern oder auf unseren Betrieb erheblich 
einwirken, wird der Vertrag unter Beachtung 
von Treu und Glauben angemessen ange-
passt. Soweit dies wirtschaftlich nicht vertret-
bar ist, steht uns das Recht zu, vom Vertrag 
zurückzutreten. Wollen wir von diesem 
Rücktrittsrecht Gebrauch machen, so haben 
wir dies nach Erkenntnis der Tragweite 
unverzüglich dem Besteller mitzuteilen und 
zwar auch dann, wenn zunächst mit dem 
Besteller eine Verlängerung der Lieferzeit 
vereinbart war. 

11 Sonstige Schadensersatzansprüche, 
Verjährung 

11.1 Schadensersatzansprüche des Bestellers, 
gleich aus welchem Rechtsgrund, 
insbesondere wegen Verletzung von Pflichten 
aus dem Schuldverhältnis und aus unerlaubter 
Handlung, sind ausgeschlossen. 

11.2 Dies gilt nicht, soweit zwingend gehaftet wird, 
z. B. nach dem Produkthaftungsgesetz, in 
Fällen des Vorsatzes, der groben 
Fahrlässigkeit, wegen der Verletzung des 
Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder 
wegen der Verletzung wesentlicher 
Vertragspflichten. Der Schadensersatz-
anspruch für die Verletzung wesentlicher 
Vertragspflichten ist jedoch auf den 
vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden 
begrenzt, soweit nicht Vorsatz oder grobe 
Fahrlässigkeit vorliegt oder wegen der 
Verletzung des Lebens, des Körpers oder der 
Gesundheit gehaftet wird. 

11.3 Soweit dem Besteller Schadensersatz-
ansprüche zustehen, verjähren diese mit 
Ablauf der nach Ziffer 9.2. geltenden 

Verjährungsfrist. Gleiches gilt für Ansprüche 
des Bestellers im Zusammenhang mit 
Maßnahmen zur Schadensabwehr (z. B. 
Rückrufaktionen). Bei Schadensersatz-
ansprüchen nach dem Produkthaftungsgesetz 
gelten die gesetzlichen Verjährungs-
vorschriften.  

12 Werkzeuge/Muster, Zeichnungen und 
ähnliches/Schutzrechte  

12.1 Das Eigentum an von uns gefertigten oder 
beschafften Werkzeugen geht mit vollständiger 
Bezahlung auf den Besteller über, sie bleiben 
jedoch in unserem Besitz. Sind die im 
Eigentum des Bestellers stehenden Werk-
zeuge für fünf Jahre oder länger nicht zur 
Herstellung von Teilen verwendet worden, 
können wir die Werkzeuge ohne vorherige 
Ankündigung vernichten.   

12.2 Soweit wir Liefergegenstände nach 
Zeichnungen, Plänen, Entwürfen oder 
ähnlichen Unterlagen des Bestellers (oder in 
Abwandlung davon) herstellen oder liefern, 
trägt der Besteller die alleinige Verantwortung 
dafür, dass keine fremden Schutzrechte 
verletzt werden; auf erste Anforderung stellt 
uns der Besteller gegenüber Ansprüchen 
anderer Schutzrechtsinhaber frei. 

13 Materialbeistellungen 
Sofern der Besteller uns Teile oder Material für 
die Auftragsdurchführung überlässt, sichert der 
Besteller zu, diese gewissenhaft, insbesondere 
auf deren Eignung überprüft zu haben. Stellt 
der Besteller uns Materialien zur Bearbeitung 
bei, verpflichtet er sich vor Übergabe des 
Materials an uns, dessen Güte, Verarbeitung 
und Eignung geprüft zu haben. Der Besteller 
sichert insbesondere zu, dass er für den Fall, 
dass er das Material von dritter Seite bezogen 
hat, seinen Untersuchungspflichten nachge-
kommen ist. Ist das von uns gefertigte Produkt 
wegen eines Mangels des beigestellten 
Materials fehlerhaft und/oder schlägt die 
Verarbeitung durch einen Mangel fehl, der 
ursächlich auf einen Fehler des beigestellten 
Materials zurückzuführen ist, sind wir 
berechtigt, die vereinbarte Vergütung unter 
Berücksichtigung einer Aufwendungsersparnis 
zu verlangen. 

14 Sonstiges 

14.1 Dieser Vertrag und die gesamten 
Rechtsbeziehungen der Parteien unterliegen 
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dem Recht der Bundesrepublik Deutschland 
unter Ausschluss des UN-Kaufrechts (CISG). 

14.2 Erfüllungsort und ausschließlicher Gerichts-
stand und für alle Streitigkeiten aus diesem 
Vertrag ist unser Geschäftssitz. 

14.3 Alle Vereinbarungen, die zwischen den 
Parteien zwecks Ausführung dieses Vertrages 
getroffen werden, sind in diesem Vertrag 
schriftlich niedergelegt. 

14.4 Sollte eine Bestimmung dieser Bedingungen 
und der getroffenen weiteren Vereinbarungen 
unwirksam sein oder werden, so wird dadurch 
die Gültigkeit der Bedingungen im Übrigen 
nicht berührt. Die Vertragspartner sind 
verpflichtet, die unwirksame Bestimmung 
durch eine ihr im wirtschaftlichen Erfolg 
möglichst gleichkommende Regelung zu 
ersetzen. Dasselbe gilt entsprechend für 
Regelungslücken. 


